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Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung
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21.03.2023 öffentlich / Beratung

Haupt- und Digitalisierungsausschuss 22.03.2023 öffentlich / Entscheidung
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Betreff

Beschluss über die Einleitung eines Vergabeverfahrens und die Beschaffung eines
geländegängigen Allradfahrzeugs mit Ladefläche, ausgeführt als Side-by-Side
Vehicle, für den Feuer- und Bevölkerungsschutz der Stadt Sankt Augustin

Beschlussvorlage Feuer- und Bevölkerungsschutzausschuss:

Der Feuer- und Bevölkerungsschutzausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin spricht
die Empfehlung an den Haupt- und Digitalisierungsausschuss des Rates der Stadt Sankt
Augustin über die Einleitung eines Beschaffungsverfahrens zum Erwerb eines Side-by-
Side-Vehicle (SSV-Vehicle / Sondereinsatzfahrzeug Waldbrand) für den Feuer- und
Bevölkerungsschutz der Stadt Sankt Augustin aus.

Beschlussvorlage Haupt- und Digitalisierungsausschuss:

Der Haupt- und Digitalisierungsausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin beschließt
die Einleitung eines Vergabeverfahrens im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung zur
Beschaffung eines SSV-Vehicle (Sondereinsatzfahrzeug Waldbrand) für den Feuer- und
Bevölkerungsschutz der Stadt Sankt Augustin mit einem Kostenrahmen von 38.000 € brutto
(31.932,78 € netto).
Die Auftragsvergabe erfolgt unmittelbar nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens und
Wertung der eingegangenen Angebote an den wirtschaftlichsten Anbieter. Die Wertung der
Angebote erfolgt ausschließlich nach den Angebotspreisen.
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Sachverhalt / Begründung:

Gem. § 3 (1) des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG) ist die jeweilige Kommune verpflichtet, eine den örtlichen
Verhältnissen entsprechende, leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, welche u. a. auch
in den Bereichen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz tätig ist. Allgemeingültig und gem.
der geltenden Rechtsprechung schließt dieser Passus auch die sächliche Ausstattung, inkl.
der Fahrzeuge, ein.
Das Sankt Augustiner Stadtgebiet verfügt im Vergleich mit anderen Kommunen prozentual
über eine relativ geringe Waldfläche, welche jedoch umso schützenswerter ist. Die
vergangenen Jahre wiesen – aufgrund des Klimawandels – lange und trockene Sommer
auf, welche die Waldbrandgefahr überproportional stark steigen ließen. Auch der Rhein-
Sieg-Kreis blieb hiervon nicht verschont, sodass allein im Jahr 2022 zwei größere Wald- /
Vegetationsbrände zu verzeichnen waren.
Für einen größtmöglichen Einsatzerfolg sind die eingeleiteten Ersatzmaßnahmen zumeist
besonders relevant. Insbesondere der schnelle Transport von Mannschaft und Einsatzmittel
an die Einsatzstelle entscheiden über einen positiven Verlauf. Die Analyse der Waldflächen
durch die Einsatzvorplanung der Feuerwehr hat ergeben, dass größere Waldflächen –
insbesondere abseits der Wege – mit Großfahrzeugen nicht oder nur äußerst beschwert zu
erreichen sind. Der vorgenannte Transport von Mannschaft und Einsatzmittel wird somit
zeitlich stark verzögert, da die Einsatzstelle zu Fuß erreicht werden oder zunächst
entsprechende Schneisen geschaffen werden müssen.
Bei dem nun zu beschaffenden Sonderlöschfahrzeug handelt es sich um ein kompaktes
und hochgeländegängiges Fahrzeug (ähnlich dem bereits für den Hochwasserschutz
beschafften SSV Traxter), welches mit drei Mann Besatzung und einem
Waldbrandlöschmodul ausgestattet ist. Somit sind starke Erstmaßnahmen in der
Entstehungsphase eines Waldbrandes möglich, die den Einsatzverlauf nachhaltig positiv
bestärken können.
Der Haushalt 2023 sieht unter der Inv. Nr.: 01-00060 (Sondereinsatzfahrzeug Waldbrand /
38.000,00€ brutto) beim Produkt 02-05-02 (Katastrophenschutz) die Neubeschaffung eines
vorbezeichneten Fahrzeugs vor.

Dr. Max Leitterstorf
Bürgermeister



Seite 3 von Drucksachen Nr.: 23/0084

Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf 38.000,00 €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkt 02-05-02 /
Inv. Nr.: 01-00060 zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen.
Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


